
16 Tage gegen Gewalt – Infoblatt für schnelle Hilfe  
 

An wen kann ich mich wenden? 

- Für Anrufe aus dem Ausland muss 0043 vorgewählt werden  

- Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Polizei 133 (Notruf) 
0800 133 133 (SMS) 

Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 222 555 

Frauenhaus Tirol 0512 342 112  

Männerberatung 0664 732 16 022 

Tiroler Kinder und Jugend GmbH 0512 583 757 

Gewaltschutzzentrum Tirol 0512 57 13 13 

Weisser Ring  0800 112 112 

 

Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es? 

- Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

Maßnahmen Dauer Was kann damit erreicht 
werden? 

Wie kommt es 
dazu? 

Schneller Schutz in einer 
bedrohlichen Situation: 
 
Betretungs- & 
Annäherungsverbot (§ 
38a SPG) 
 

▪ 2 Wochen  
▪ Verlängerung auf 
4 Wochen bei 
Antrag auf eV 

 ▪ Verbot, Wohnung & 
Umkreis von 100 m zu 
betreten 
 ▪ Verbot, sich der 
betroffenen Person in 
Umkreis von 100 m 
anzunähern 
▪ Verpflichtende 
Teilnahme an 
Gewaltprävention 

Wird von der 
Polizei an Ort & 
Stelle verhängt 

Längerfristiger Schutz:    

Einstweilige Verfügung 
zum Schutz vor Gewalt in 
Wohnungen (§ 382b EO) 

▪ 6 Monate ▪ Auftrag, Wohnung und 
unmittelbare Umgebung 
zu verlassen 
▪ Rückkehrverbot 
▪ Evt Teilnahme an 
Gewaltprävention  

 
 
 
 
 
Wird auf Antrag 
vom zuständigen 
Gericht verhängt  

Einstweilige Verfügung 
zum allgemeinen Schutz 
vor Gewalt (§ 382c EO) 

▪ 1 Jahr 
▪ Verlängerung um 
1 weiteres Jahr bei 
Verstoß 

▪ Verbot, sich an 
bestimmten Ort 
aufzuhalten 
▪ Verbot, sich betroffener 
Person/bestimmten Orten 
in einem bestimmten 
Umkreis anzunähern 
▪ Auftrag, 
Zusammentreffen & 
Kontaktaufnahme zu 
vermeiden  
▪ Evt Teilnahme an 
Gewaltprävention 


